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Vertragsbedingungen für den Stockkauf 
 

1. Vertragsabschluss 
 

(1) Der Stockkaufvertrag bedarf der Schriftform 
 

(2) Leistungen außerhalb der unmittelbaren Holzernte sind nicht Gegenstand des Vertrags. 
 

(3) Verkäufer und Vertragspartner ist der Waldbesitzer.  
 

(4) Die FWV-Nordhessen GmbH (FWV) ist der Vermittler. 
 
2. Pflichten des Verkäufers/Waldbesitzer 

 
(1) Dem Waldbesitzer werden 2,50€ pro Festmeter an Vermarktungsgebühr von der FWV 

in Rechnung gestellt.  
 

(2) Sollte der Waldbesitzer nach Abschluss des Vertrags ohne wichtigen Grund seine Holz-
Vertragsmenge zurückziehen, berechnet die FWV-Nordhessen GmbH 2,50€ pro Fest-
meter der Holz-Vertragsmenge als Vertragsstrafe.  
 

(3) Die Geltendmachung von entgangenen Gewinnen des Holzkäufers ist dem Holzkäufer 
vorbehalten. 

 
3. Pflichten des Käufers 

 
(1) Der Käufer kann sich vor Ort durch einen bestellten Einsatzleiter vertreten lassen. Wird 

der Käufer vor Ort durch einen Einsatzleiter vertreten, teilt er dessen Namen, Adresse 
und Telefonnummer dem Verkäufer und der FWV mit. Der Einsatzleiter ist vor Ort 
Ansprechpartner für den Verkäufer bzw. die FWV und muss ständig erreichbar sein. 
Der Käufer bzw. der Einsatzleiter muss die deutsche Sprach beherrschen. 
 

(2) Der Käufer hat für jede Holzerntemaßnahme einen Aufsichtführenden zu benennen. 
Der Aufsicht Führende muss während der Arbeitsausführung ständig vor Ort sein. Als 
Ansprechpartner für den Verkäufer muss der Aufsicht Führende die deutsche Sprache 
beherrschen. Zusätzlich muss die Verständigung zwischen dem Aufsichtführenden und 
den Beschäftigten des Käufers sichergestellt sein. Die Einsatzleitung gemäß Absatz (1) 
und die Aufsicht können in Personalunion wahrgenommen werden,  
 

(3) Die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und der Unfallverhütungs-
vorschrift „Grundsätze der Prävention" der Gesetzlichen Unfallversicherer (DGLJV 
VORSCHRIFT 1) sind unabhängig von der Art des Aufarbeitungsverfahrens des Käufer 
eigenverantwortlich umzusetzen. Zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten seiner Beschäftigten, zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe sowie 
zur Vermeidung einer Gefährdung Dritter hat der Käufer alle sonstigen gesetzlichen 
Arbeitsschutzbestimmungen, die für das jeweilige Aufarbeitungsverfahren einschlä-
gigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstech-
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nischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Mit der Unterschrift des Ver-
trags bestätigt der Käufer, dass er und seine Beschäftigten über die vorgenannten 
Arbeitsschutzbestimmungen umfassend informiert sind.  
 

(4) Setzt der Käufer zur Erfüllung seines Vertrages Beschäftigte ein, hat er die gemäß § 5 
ArbSchG erforderliche Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu 
dokumentieren und dem Verkäufer bzw. der FWV nach Aufforderung vorzulegen. Der 
Käufer muss seine Beschäftigten vor der Arbeitsaufnahme über das Ergebnis der 
Gefährdungsbeurteilung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Arbeitssicherheit informieren. Insbesondere hat er sicherzustellen, dass seine 
Beschäftigten sprachlich und technisch (z. B, Mobiltelefone) befähigt sind, jederzeit die 
Rettungskette Forst auszulösen. Für die sog. gefährlichen Forstarbeiten bedeutet dies, 
dass mindestens zwei Personen vor Ort sein müssen, die die deutsche Sprache so 
beherrschen, dass sie die Rettungskette Forst auslösen können. Sofern wechselnde 
Einsatzorte aufzusuchen sind, hat der Käufer seine Beschäftigten mit einer Karte der 
Rettungspunkte auszustatten.  
 

(5) Der Käufer ist für die Erfüllung der gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossen-
schaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Es 
ist ausschließlich seine Aufgabe, die Vereinbarungen und Maßnahmen zu treffen, die 
sein Verhältnis Zu seinen Arbeitnehmern regeln.  
 

(6) Der Käufer verpflichtet sich vor Arbeitsbeginn einen Versicherungsnachweis zur Absich-
erung gegen Haftrisiken incl. Umweltschäden vorzulegen.  
 

(7) Der Käufer ist für die Erfüllung und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben/Regelungen 
bezüglich des Einsatzes seiner Arbeitskräfte verantwortlich  
 

(8) Der Käufer sowie dessen Subunternehmer erklären mit der Unterzeichnung des Stock-
kaufvertrages, dass dieser den gesetzlichen Pflichten zur Zahlung der Steuern sowie 
der Sozialversicherungsbeiträge (Kranken-, Unfall-. Renten- und Arbeitslosen-Ver-
sicherung) nachkommt. Wissentlich falsche Angaben können den Ausschluss von 
weiteren Stockkäufen sowie eine fristlose Kündigung des Stockkaufvertrages wegen 
Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grund zur Folge haben. Des 
Weiteren kann ein Ausschluss infolge unrichtiger Angaben oder aufgrund einer 
fristlosen Kündigung Schadenersatzansprüche des Verkäufers und der FWV zu Lasten 
des Käufers auslösen.  
 

(9) Der Käufer sowie dessen Subunternehmer erklären mit der Unterzeichnung des Stock-
kaufvertrages, dass dieser analog § 4 Abs. 1 HVTG die für ihn geltenden gesetzlichen, 
aufgrund eines Gesetzes festgesetzten und unmittelbar geltenden tarifvertraglichen 
Leistungen zu gewähren hat. Weiterhin nimmt dieser zur Kenntnis, dass bei Vorliegen 
von Anhaltspunkten dafür, dass gegen diese Regelung verstoßen wird, auf Anforderung 
dem Verkäufer die Einhaltung dieser Verpflichtung nachzuweisen ist.  
 

(10) Der Käufer verpflichtet sich weiterhin, analog § 4 Abs. 2 HVTG seinen Beschäftigten bei 
der Vertragserfüllung diejenigen Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts zu ge-
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währen, die nach Art und Höhe mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrags 
entsprechen, an den der Käufer aufgrund des AEntG gebunden ist.  
 

(11) Der Käufer sowie dessen Subunternehmer erklären mit der Unterzeichnung des Stock-
kaufvertrages, dass analog § 4 Abs. 3 und § 6 HVTG seinen Beschäftigten bei der Ver-
tragserfüllung ein Entgelt zu zahlen ist, dass den Vorgaben des MiLoG entspricht.  
 

(12) Der Käufer verpflichtet sich mit der Unterzeichnung des Stockkaufvertrages beim 
Einsatz von Nachunternehmen die Erfüllung der Verpflichtungen analog den §§ 4 und 
6 HVTG durch die Nachunternehmen sicherzustellen. Gleiches gilt, wenn dieser oder 
ein beauftragtes Nachunternehmen zur Vertragserfüllung Arbeitskräfte eines Verleih-
unternehmens einsetzt. Diese Verpflichtung gilt entsprechend auch für alle weiteren 
Nachunternehmen und Verleihunternehmen.  
 

(13) Der Käufer darf erst mit der Arbeitsausführung beginnen, wenn er vom Verkäufer oder 
vom betreuenden Revierleiter die für den Arbeitsschutz notwendigen Informationen (ins-
besondere zu Ziff. 6 (3); Arbeitsauftrag) erhalten hat.  
 

(14) Die Sicherung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten (Verkehrssicherungspflicht) ist 
Sache des Käufers. Der Käufer hat dafür zu sorgen, dass am Ende jeden Arbeitstages 
Gefahrenpunkte der Arbeitsstätte beseitigt oder an angemessen gesichert sind.   
  

(15) Mit der Holzerntemaßnahme ist zum vereinbarten Termin, falls dies nicht möglich ist, 
spätestens nach Aufforderung durch den Verkäufer oder der FWV zu beginnen. Fallen 
Vertragsabschluss und Arbeitsbeginn auseinander, hat der Käufer den voraus-
sichtlichen Arbeitsbeginn dem Verkäufer mit einem zeitlichen Vorlauf von 14 Tagen 
mitzuteilen. Der tatsächliche Beginn der Holzernte muss mindestens 3 Arbeitstage 
vorher mitgeteilt werden.  
 

(16) Die Fristen, um die Holzerntemaßnahme abzuschließen verlängern sich angemessen, 
maximal um 1 Jahr, wenn der Käufer in der ordnungsgemäßen Durchführung der 
Holzerntemaßnahmen behindert war und der Grund der Behinderung nicht durch den 
Käufer zu vertreten ist. Mögliche Gründe können zum Beispiel ökologische Belange 
(siehe 5,6) oder Pandemien sein.  
 

(17) Nach Abschluss der Holzerntemaßnahmen ist das Holz nach Bezahlung 
schnellstmöglich abzufahren, grundsätzlich innerhalb 3 Monaten. Sofern eine Gefahr 
von lagerndem Holz auf benachbarte Waldbestände droht, ist das Holz unverzüglich 
abzufahren. Eine Pflanzenschutzmittelbehandlung ist nicht zulässig. 
 

(18) An Sonn- und Feiertagen ist die Durchführung von Arbeiten nicht gestattet. An Werk-
tagen ist die Arbeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr nicht gestattet. Außerhalb dieser 
Zeit sind Arbeiten bei Dunkelheit ebenfalls nur mit Zustimmung des Verkäufers zulässig. 
Der Verkäufer oder die FWV kann Ausnahmen zulassen.  
 

(19) Gerät der Käufer in ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Ver-
fahren, so hat er dies dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen. 
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(20) Weist der Verkäufer oder die FWV den Käufer oder den von ihm bestellten Einsatzleiter 

darauf hin, dass er bzw. seine vor Ort eingesetzten Beschäftigten die vertraglichen 
Pflichten verletzen, hat der Käufer die aufgezeigten Mängel umgehend abzustellen. 
 

(21) Mit der Abtrennung des Baumes vom Stock geht die Gefahr auf den Käufer über, 
insbesondere die Gefahr jeglichen Verlustes, des Untergangs und der Wertminderung 
des Holzes.  
 

4. Weitergabe von Aufträgen (Unterauftrag)  
 

(1) Beabsichtigt der Käufer den Einsatz von Subunternehmern, so hat er diese spätestens 
vor Beginn der Auftragsausführung dem Verkäufer bzw. der FWV zu benennen und 
dessen Zustimmung zu der Subunternehmerbeauftragung einzuholen.  
 

(2) Der Käufer ist verpflichtet, die Einhaltung dieser Vertragsbedingungen für den Stockkauf 
durch alle beauftragten Subunternehmer vertraglich sicherzustellen. 
 

5. Ausführung der Arbeiten/Zertifizierung  
 

(1) Die lokale Organisation der Arbeitsdurchführung ist Sache des Käufers. 
 

(2) Der Käufer hat die Holzerntemaßnahmen in eigener Verantwortung auf Grund eines 
schriftlichen Arbeitshinweises (Arbeitsauftrag) des Verkäufers, bzw. eines von ihm 
Beauftragten vertragsgemäß auszuführen. 
 

(3) Der überwiegende Teil der betreuten Forstbetriebe sind nach PEFC (Programme for the 
Endorsement Of Forest Certification Schemes) zertifiziert. Bei Arbeitsdurchführung in 
PEFC-zertifizierten Betrieben hat der Käufer oder dessen Subunternehmer die PEFC-
Standards für Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Für die 
Tätigkeiten Holzernte und Rückearbeiten, Waldpflege hat der Käufer ein von PEFC 
Deutschland anerkanntes sowie gültiges Forstuntemehmerzertifikat (z.B. RAL Güte-
zeichen, DFSZ, KFP, KLJQS usw.) nachzuweisen. Der Verkäufer behält sich vor, 
Kleinbetriebe im Sinne von § 19 UStG (Selbsterklärung) von dieser Regelung auszu-
nehmen, sofern diese die Qualität ihrer Arbeit auch auf andere Weise, z.B. durch 
Käuferbeurteilungen nachweisen können. 
 

(4) Teile der betreuten Betriebe sind nach den Standards des FSC Deutschland (Forest 
Stewardship Council) zertifiziert. Bei Arbeitsdurchführung in FSC-zertifizierten Betrie-
ben hat der Käufer oder dessen Subunternehmer die FSC-Standards für Deutschland 
in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 

 
(5) Motorsägenarbeiten in Holzernte und Läuterung dürfen nur durch Personen ausgeführt 

werden, die eine Ausbildung zum Forstwirt/zur Forstwirtin. oder das ECC-Zertifikat Level 
3 (mit mindestens 3 jähriger Berufserfahrung in der motormanuellen Holzernte oder 
einen Vorbereitungslehrgang für dieses Zertifikat) vorweisen können. Für den Einsatz 
von Motorsägen bei forstlichen Nebenarbeiten (bspw. Gatter- Oder Hochsitzbau) sind 
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auch vor Juni 2018 abgelegte Prüfungen bei Waldarbeitsschulen nach zweiwöchigem 
Lehrgang (sog. Sachkundenachweise), KWF-zertifizierte Motorsägenkurse (Modul A 
und B) und der sog „AS-Baum l", als Qualifikation ausreichend.  
 

(6) Die Betriebsarbeiten sind unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Belange 
durchzuführen. Insbesondere Boden und Bestand sind zu schonen. Der Verkäufer und 
die FWV sind berechtigt die Arbeiten aufgrund der Witterungsverhältnisse jederzeit zu 
unterbrechen, um Schäden zu vermeiden. Außerdem sind sie berechtigt die Koordi-
nation des Einschlages so zu lenken, dass eine optimale Aufarbeitung im Sinne des 
Waldschutzes gegeben ist. Ein Entschädigungsanspruch entsteht dem Käufer hieraus 
nicht.  

 
(7) Es dürfen nur biologisch schnell abbaubare Kettenschmiermittel und Hydraulikflüssig-

keiten verwendet werden. Eine Ausnahme gilt hinsichtlich der Hydraulikflüssigkeiten, 
wenn landwirtschaftliche Zugmaschinen ohne von dieser Zugmaschine hydraulisch 
angetriebene Anbaugeräte eingesetzt werden. Biologisch schnell abbaubar sind Ketten-
öle und Hydraulikflüssigkeiten, wenn dafür ein Umweltzeichen (z.B. „Blauer Engel" oder 
gleichwertiger Art) vergeben wurde oder nachweislich mindestens diese Kriterien erfüllt 
werden. Beim Einsatz von Kleingeräten (2Takt;4Takt) dürfen nur Alkylat – Sonderkraft-
stoffe eingesetzt werden.  
 

(8) Die Wegbenutzung erfolgt auf eigene Gefahr, Waldwege dürfen mit einer Höchstge-
schwindigkeit von 30 km/h befahren werden. Die Vorschriften des Straßenverkehrs-
rechts bleiben unberührt.  
 

6. Pflichten des Verkäufers  
 

(1) Der Käufer erhält vor Arbeitsbeginn einen schriftlichen Arbeitshinweis (Arbeitsauftrag) 
und wird vom Verkäufer oder einem von ihm Beauftragten eingewiesen. 
 

(2) Der Verkäufer bzw. die FWV schafft rechtzeitig die ihm gemäß Vertrag bzw. zentralem 
Holzkaufvertrag Obliegenden organisatorischen Voraussetzungen zur Durchführung 
der Arbeiten.  

 
(3) Vor Aufnahme der Arbeiten weist der Verkäufer bzw. dessen Betreuer den Käufer in die 

getroffenen Regelungen zur Sicherstellung der Rettungskette und der Ersten Hilfe ein. 
Die relevanten Rettungspunkte sind in der Arbeitsanweisung eindeutig zu benennen. Er 
stattet den Käufer mit einer Karte der Rettungspunkte aus. Zur Unterstützung der 
Gefährdungsbeurteilung durch den Käufer (§ 5 ArbSchG) gibt der Verkäufer bzw. 
dessen Betreuender Betrieb dem Käufer Hinweise über die betriebs- und auftrags-
spezifischen Gefahren. Diese Hinweise müssen in der Arbeitsanweisung gemäß Absatz 
(1) enthalten sein. Der Käufer darf erst mit den Arbeiten beginnen, wenn er alle 
notwendigen Informationen erhalten hat.  

 
(4) Dem Käufer sowie den zur Erfüllung des Vertrages vorgesehenen Arbeitskräften wird 

das Befahren der für den öffentlichen Verkehr gesperrten Waldwege im notwendigen 
umfang gestattet.  
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7. Abschluss der Holzerntemaßnahmen 

 
(1) Die eingeschlagenen Erzeugnisse sind dem Waldbesitzer unverzüglich nach Abschluss 

der Holzerntearbeiten und vor dem Abtransport vorzuzeigen. Die Kontrolle erstreckt sich 
auf die Überprüfung der bezeichneten Holzmenge sowie den ordnungsgemäßen 
Zustand der zugewiesenen Bestandsfläche und deren Baumbestände. 
 

(2) Das Aufmaß erfolgt durch den Käufer im Waldmaß gemäß der jeweils geltenden 
Regelung aus der Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland bzw. 
deren Anlagen. Ist der Verkäufer durch einen dritten Betrieb betreut, so behalten sich 
der betreuende Betrieb und die FWV vor das Aufmaß durch unangekündigte 
Stichproben zu kontrollieren. Die Abrechnung nach dem Harvestermaß ist unter 
folgenden Voraussetzungen ebenfalls zulässig, wenn beide Vertragsparteien damit 
einverstanden sind. 
 
Es gelten folgende Voraussetzungen: 
• Einhaltung des StanForD-Standards und des KWF-Lastenhefts  
• Zusendung der Kontroll-Dateien an die FWV  
• Stichprobenartige Überprüfung des Maßes durch den Verkäufer, die FWV oder deren 

Beauftragte 
• Stückzahlkontrolle durch den Verkäufer, die FWV oder deren Beauftragte 
 

(3) Beanstandungen sind vom Verkäufer oder dessen Beauftragten innerhalb von 3 Wo-
chen nach Anzeige des Abschlusses der Arbeiten dem Käufer schriftlich mitzuteilen. 
Ansonsten gelten die Arbeiten als ordnungsgemäß ausgeführt.  

 
8. Überprüfung durch den Verkäufer 

 
(1) Die Einhaltung der Vertragsbedingungen für den Stockkauf (insbesondere die fachge-

rechte Arbeitsausführung unter Berücksichtigung der arbeitsschutzrechtlichen Vor-
schriften) und der Vertragsbestimmungen kann vom Verkäufer oder dessen Beauf-
tragten unangemeldet überprüft werden. Der Käufer hat diese Kontrollen ohne An-
spruch auf Ersatz zu dulden. Festgestellte Mängel oder Verletzungen der vertraglichen 
Pflichten durch den Käufer und seine Beschäftigten sind dem Käufer oder dem von ihm 
bestellten Einsatzleiter unmittelbar mitzuteilen. Die Mängel sind durch den Käufer 
umgehend abzustellen. Im Wiederholungsfall ist eine fristlose Kündigung möglich.  

 
9. Beendigung von Verträgen  

 
(1) Mit Abschluss der Arbeiten und der Zahlung des Holzkaufgeldes endet das Vertrags-

verhältnis 
 

(2) Wird die vereinbarte Holzernte aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, nicht frist-
gerecht durchgeführt/fertiggestellt, ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten und die Holzerntemaßnahme anderweitig zu vermarkten.  
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(3) Bei schwerwiegenden, beim Vertragsabschluss nicht vorhersehbaren und vom Ver-
käufer nicht zu vertretenden Störungen (z.B. erhebliche Veränderung der Holzmarktlage 
infolge einer Kalamität) kann der Verkäufer oder dessen Beauftragten mit dem Käufer 
die vereinbarte Verkaufsmenge schriftlich ändern oder den Vertrag kündigen.  
 

(4) Die sofortige Einstellung der Arbeiten und ggf. Kündigung des Vertrages durch den Ver-
käufer oder dessen Beauftragten ist möglich, sofern Gefahr im Verzuge ist oder dies zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich wird. 
 

(5) Bei Verstößen des Käufers, seiner Mitarbeiter oder beauftragten Unternehmen gegen 
die einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen (vgl. Ziff. 3) ist ebenfalls ein sofortiger 
Abbruch der Arbeiten sowie eine fristlose Kündigung des Vertrags durch den Verkäufer 
oder seine Beauftragten möglich.  
 

(6) Die fristlose Kündigung muss unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 Arbeits-
tagen, nachdem der Verkäufer von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen 
erfahren hat, erfolgen.  
 

(7) Der Käufer hat keinen Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns oder sonstiger 
Entschädigungszahlungen, wenn der Vertrag vorzeitig endet bzw. fristlos gekündigt wird 
oder die Verkaufsmenge verringert wird.  
 

(8) Die Kündigung aus wichtigem Grund ist zulässig, wenn der Käufer Personen, die auf 
Seiten des Verkäufers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des 
Vertrags befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht 
oder gewährt. Dies gilt auch für Handlungen von Personen, die durch den Käufer 
beauftragt oder für ihn tätig sind. Unerheblich ist, ob die Vorteile den vorgenannten 
Personen oder in ihrem Interesse einem Dritten angeboten, versprochen oder gewährt 
werden. 

 
10. Datenschutz  

 
(1) Der Käufer stimmt der elektronischen Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 

durch den Verkäufer und der FWV zu, sofern dies zur Vertragsabwicklung erforderlich 
ist. 
 

(2) Die FWV gewährleistet den Schutz der personenbezogenen Daten des Käufers sowie 
seiner Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.  
 

11. Haftung  
 

(1) Der Käufer übt seine Tätigkeit auf eigene Gefahr aus.  
 

(2) Der Käufer haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für die ordnungsgemäße 
und vollständige Erbringung der Holzerntemaßnahme. Unterschreitet die Ausführung 
der Arbeiten die in diesen Vertragsbedingungen festgelegten Standards (vgl. Anlage), 
so kann nach einmaliger Mahnung und Fristsetzung unter Hinweis auf die vertraglichen 
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Regelungen eine Vertragsstrafe verhängt, der Vertrag rückgängig gemacht. Nach-
besserung oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangt werden. Die Vertrags-
strafe kann wahlweise den Betrag enthalten, den der Verkäufer durch den Einsatz von 
eigenen Arbeitskräften oder Dritten aufwenden muss, um die Mängel zu beseitigen.  
 

(3) Wird der Verkäufer oder die FWV von einem Dritten für einen Schaden haftbar gemacht, 
den der Käufer oder einer seiner Beauftragten zu vertreten hat, so stellt der Käufer den 
Verkäufer und die FWV von jeglicher Schadensersatzpflicht und etwaigen Prozess-
kosten frei.  
 

(4) Der Verkäufer, seine Bediensteten oder Beauftragten haften für Schäden, die dem Käu-
fer, seinen Bediensteten oder Beauftragten bei der Erfüllung des Kaufvertrages entsteh-
en nur, wenn diese Schäden durch den Verkäufer, seine Bediensteten oder Beauftrag-
ten schuldhaft verursacht wurden. Für alle Schäden, die dem Verkäufer durch Nicht-
beachtung der Anforderungen an die Arbeitsausführung oder der Überschreitung der 
Ausführungstermine entstehen, haftet der Käufer in vollem Umfang über das Datum des 
Vertragsendes hinaus.  
 

(5) Dies gilt auch, wenn die Schäden (z. B. Überschreitung von Ausführungsterminen) auf 
eine vom Käufer zu verantwortende fristlose Kündigung des Vertrags zurückzuführen 
sind.  
 

(6) Für Unfälle aller Art. einschließlich Wegeunfälle, die mit der Erfüllung des Kaufvertrages 
in Zusammenhang stehen, stellt der Käufer den Verkäufer von der Haftung frei.  
 

(7) Der Käufer hat dem Verkäufer alle Schäden aus Zuwiderhandlungen gegen Bestimm-
ungen des Vertrages und der Vertragsbedingungen für den Stockkauf zu ersetzen.  
 

12. Vertragsstrafen  
 

(1) Hat der Käufer seine Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht zu der bestimmten Zeit 
erfüllt, so kann der Verkäufer oder seine Beauftragten unbeschadet der Regelungen 
unter Ziff. 9, für jede vollendete Woche, die die Ausführungsfristen überschreitet, eine 
Vertragsstrafe von 1 % des voraussichtlichen Kaufpreises des Holzkaufvertrages, ins-
gesamt begrenzt auf bis zu 5 %, geltend machen. Je Holzkaufvertrag ist die Vertrags-
strafe auch für den Fall, dass sie mehrfach verwirkt wird, der Höhe nach begrenzt auf 
insgesamt 5% des voraussichtlichen Kaufpreises des Holzkaufvertrages.  
 

(2) Hat der Käufer seine Verpflichtungen aus dem Vertrag in sonstiger Weise nicht erfüllt, 
so kann der Verkäufer oder seine Beauftragten ebenfalls eine Vertragsstrafe in Höhe 
von bis zu 5 % des voraussichtlichen Kaufpreises des Holzkaufvertrages erheben. Vor 
Verhängung der Vertragsstrafe setzt der Verkäufer oder seine Beauftragten dem Käufer 
zur Erfüllung seiner Verpflichtungen schriftlich eine angemessene Frist. Die Regelungen 
unter Ziff. 11 (2) bleiben unberührt.  
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13. Schriftform  
 
Abweichungen von diesen Vertragsbedingungen, Änderungen und Ergänzungen des 
Vertrages mit dem Käufer sowie weitere Vereinbarungen zum Vertrag bedürfen der 
Schriftform. 
 

14. Sonstige Vereinbarungen 
 
Bei Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste 
Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher 
Sprache. Für die Regelungen der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen 
zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  
 

15. Salvatorische Klausel  
 
Sollten Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen für den Stockkauf ganz oder 
teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sind oder ihre Rechtswirksamkeit 
oder Durchführbarkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen der Vertragsbedingung nicht berührt.  
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Anlage 
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